
sehe Rechtspflege zum Ausdruck. Zugleich wird auch auf diesem Ge
biet die im Artikel 2 verankerte politische Machtausübung durch 

ARTIKEL 94 die Werktätigen verfassungsrechtlich garantiert. Das findet seine un
mittelbare Ergänzung in dem Grundsatz des Artikels 95, wonach 
alle Richter, Schöffen und Mitglieder der gesellschaftlichen Gerichte 
durch die Volksvertretungen oder unmittelbar durch die Bürger ge
wählt werden. Indem die Werktätigen selbst beziehungsweise durch 
ihre gewählten Machtorgane die Bürger auswählen und berufen, die 
mit der Ausübung der Rechtsprechung betraut werden, tragen sie 
selbst dafür Sorge, daß Angehörige allet Klassen und Schichten, Män
ner wie Frauen, diese verantwortungsvolle Funktion wahrnehmen.

So entstammen von den Direktoren und den Richtern der Kreis
gerichte der Deutschen Demokratischen Republik 71,1 Prozent aus 
Arbeiterfamilien, 12,6 Prozent kommen aus Angestelltenfamilien, 
3,8 Prozent aus Bauernfamilien und 6,5 Prozent aus Kreisen der In
telligenz und der Mittelschichten. Etwa ein Drittel der Direktoren 
und Richter der Kreisgerichte sind Frauen. Rund 45 Prozent der 
Schöffen sind Werktätige aus Industrie- und Baubetrieben, 13 Pro
zent arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft, 9 Prozent im Han
del, 5,5 Prozent im Verkehrswesen und etwa 11,5 Prozent in Verwal
tungsorganen. 42 Prozent der Schöffen sind Frauen.
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